
5/SN- ~5J./He 
'I' I I . I 'AMT DER NIEDERöSTERREICHISCHEN LANDESREGIERUNG, LANDESAMTSDIREKTION 

\... 1014 Wien, Herrengasse 11-13 Parteienverkehr Dienstag 8-12 Uhr 
,L und 18-19 Uhr 

, Amt der Niederösterreichischen Landesregierung, 1014 A f{Z'V~ C1 tlOVVI.. ~ 

An das F>:<; i '2.: ."1-' •. '.. ._~, Rf 
Bund e s mi n ist e ri um Z' ......... _ ..... ~ . .7. ..... _.' -Gtt .q .... _-
für Finanzen 

Himmelpfortgasse 4-8 
1015 Wien 

_, LAD-VD-3825/17 
Beilagen 

Datum: 12. jUNI1986 

I vede;,~_lJJ..ff~i 
Bei Antwort bitte Kennzeichen angeben 

Bezug 

04 0620/5-IV/4/86 

Betrifft 

Bearbeiter (0 22 2) 63 57 11 Durchwahl 

Dr. Wagner 2197 

Datum 

J O~ Juni 1986 

Multilaterales Ubereinkommen über Amtshilfe in Steuersachen 

Die NÖ Landesregierung beehrt sich, zum Entwurf eines 

multilateralen Ubereinkommens über Amtshilfe in Steuersachen 

erneut ihre grundsätzliche Zustimmung zum Ausdruck zu bringen. 

Allerdings wird abermals jegliche Uberlegung vermißt, in welcher 

Form den Gebietskörperschaften der ihnen aus der Vollziehung der 

gegenständlichen Vereinbarung erwachsende Mehraufwand, der nicht 

durch äquivalente Mehreinnahmen gedeckt ist, abgegolten werden 

könnte. Wie bereits dargestellt, sollte ein Weg vorgesehen 

werden, den mit dem Vollzug dieser Vereinbarung erwachsenden 

Aufwand mit dem der jeweiligen GebietSkörperschaft daraus zukom

menden Anteil am höheren Abgabenertrag zu vergleichen. Ein sich 

ergebender Abgang - allenfalls ab einer ins Gewicht fallenden 

Größenordnung - sollte von jenen Rechtsträgern abgegolten werden, 

die am Abkommen auch im Ergebnis profitieren. 

Dem Präsidium des Nationalrates werden u.e. 25 Ausfertigungen 

dieser Stellungnahme übermittelt. 

Nö Landesregierung 

Lud w i g 

Landeshauptmann 
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LAD-VD-3825/17 

1. An das Präsidjum des Nationalrates (25-fach) 
2. an alle vom Lande Niederösterrelch entsendeten Mitglieder 

des Bundesrates 
3. an alle Ämter der Landesregierungen 

(zu Handen des Herrn Landesamtsdirektors) 
4. an die Verbindungsstelle der Bundesländer 

zur gefälligen Kenntnisnahme 

. 
FUr die Richtigkeit 
der 

NÖ Landesregierung 
Lud w i g 
Landeshauptmann 
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